
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

CWS
veröffentlicht von: Kobold

Zuletzt bearbeitet: 21.02.19 Inhalt der Sammlung: 15  

§ 8 UGB Eintragung

1. (1)Unternehmerisch tätige natürliche Personen, die nach § 189 der Pflicht zur Rechnungslegung unterliegen, sind

verpflichtet, sich in das Firmenbuch eintragen zu lassen. Andere Einzelunternehmer sind dazu berechtigt. Eine

freiwillige Eintragung ist auf Antrag wieder zu löschen.

2. (2)Die Eintragung von Unternehmern kraft Rechtsform, offenen Gesellschaften, Kommanditgesellschaften und

anderen Rechtsträgern wird in den für sie geltenden Sonderbestimmungen geregelt.

3. (3)Betreiben mehrere Personen ein Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts

(§§ 1175 ff. ABGB) und überschreitet die Gesellschaft den Schwellenwert des § 189, so sind sie zur Eintragung der

Gesellschaft als offene Gesellschaft oder als Kommanditgesellschaft verpflichtet.
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§ 162 UGB Anmeldung zum Firmenbuch

1. (1)Die Anmeldung hat die in § 3 Z 2 bis 4, 5, 7, 8 und 16 sowie in § 4 Z 6, gegebenenfalls auch die in § 3 Z 6, 9, 11

und 15 und in § 4 Z 2, 3, 5 und 7 FBG genannten Tatsachen zu enthalten.

2. (2)Sofern der Eintritt eines Kommanditisten unter der Bedingung der Eintragung in das Firmenbuch erfolgt, hat

auch der Eintretende an der Anmeldung mitzuwirken.

3. (3)Diese Vorschriften finden im Falle des Eintritts eines Kommanditisten in eine bestehende Personengesellschaft

und im Falle des Ausscheidens eines Kommanditisten aus einer Kommanditgesellschaft entsprechende

Anwendung.
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§ 189 UGB Anwendungsbereich

1. (1)Soweit in der Folge nichts anderes bestimmt wird, ist das Dritte Buch anzuwenden auf:

1. 1.Kapitalgesellschaften;

2. 2.eingetragene Personengesellschaften, bei denen

1. a.alle unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter mit ansonsten unbeschränkter Haftung

tatsächlich nur beschränkt haftbar sind, weil sie entweder Kapitalgesellschaften im Sinn des Anhangs I

der Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit

verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie

2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien

78/660/EWG und 83/349/EWG, ABl. Nr. L 182 vom 29. 6. 2013 S. 19, in der Fassung der Richtlinie (EU)

2025/2, ABl. Nr. L 2025/2 vom 8.1.2025 (im Folgenden: Bilanz-Richtlinie), sind oder Gesellschaften sind,

die nicht dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterliegen, aber über eine Rechtsform

verfügen, die einer in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU genannten vergleichbar ist; als

Kapitalgesellschaften im Sinn des Anhangs I der Bilanz-Richtlinie gelten auch solche, die mittels

delegierter Rechtsakte der Kommission im Sinn des Art. 1 Abs. 2 dieser Richtlinie als solche erklärt

werden; oder

2. b.kein unbeschränkt haftender Gesellschafter eine natürliche Person oder eine Personengesellschaft

mit einer natürlichen Person als unbeschränkt haftendem Gesellschafter ist oder bei denen sich die

Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt, und die unternehmerisch tätig sind;

3. 3.alle anderen mit Ausnahme der in Abs. 4 genannten Unternehmer, die hinsichtlich der einzelnen

einheitlichen Betriebe jeweils mehr als 700 000 Euro Umsatzerlöse im Geschäftsjahr erzielen.

2. (2)Die Rechtsfolgen des Schwellenwertes (Abs. 1 Z 3) treten ein:

1. 1.ab dem zweitfolgenden Geschäftsjahr, wenn der Schwellenwert in zwei aufeinanderfolgenden

Geschäftsjahren überschritten wird;sie entfallen ab dem folgenden Geschäftsjahr, wenn er in zwei

aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht mehr überschritten wird;

2. 2.jedoch schon ab dem folgenden Geschäftsjahr, wenn der Schwellenwert um mindestens 300 000 Euro

überschritten wird oder wenn bei Gesamt- oder bei Einzelrechtsnachfolge in den Betrieb oder Teilbetrieb

eines Unternehmens der Rechtsvorgänger zur Rechnungslegung verpflichtet war, es sei denn, dass der

Schwellenwert für den übernommenen Betrieb oder Teilbetrieb in den letzten zwei aufeinanderfolgenden

Geschäftsjahren nicht erreicht wurde; sie entfallen ab dem folgenden Geschäftsjahr, wenn er bei Aufgabe

eines Teilbetriebs um mindestens die Hälfte unterschritten wird.

3. (3)Rechnungslegungsrechtliche Sonderbestimmungen gehen der Anwendung dieses Gesetzes vor.

4. (4)Das Dritte Buch ist nicht anzuwenden auf Angehörige der freien Berufe, Land- und Forstwirte sowie

Unternehmer, deren Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 4 Z 2 EStG 1988 im Überschuss der Einnahmen über die

Werbungskosten liegen, auch wenn ihre Tätigkeit im Rahmen einer eingetragenen Personengesellschaft ausgeübt

wird, es sei denn, dass es sich um eine Personengesellschaft im Sinn des Abs. 1 Z 2 handelt.
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§ 201 UGB Allgemeine Grundsätze

1. (1)Die Bewertung hat den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu entsprechen.

2. (2)Insbesondere gilt folgendes:

1. 1.Die auf den vorhergehenden Jahresabschluß angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

sind beizubehalten.

2. 2.Bei der Bewertung ist von der Fortführung des Unternehmens auszugehen, solange dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gründe entgegenstehen.

3. 3.Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln zu bewerten.

4. 4.Der Grundsatz der Vorsicht ist einzuhalten, insbesondere sind

1. a)nur die am Abschlußstichtag verwirklichten Gewinne auszuweisen,

2. b)erkennbare Risken und drohende Verluste, die in dem Geschäftsjahr oder einem früheren

Geschäftsjahr entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn die Umstände erst zwischen dem

Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind,

3. c)Wertminderungen unabhängig davon zu berücksichtigen, ob das Geschäftsjahr mit einem Gewinn

oder einem Verlust abschließt.

5. 5.Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden

Zahlungen im Jahresabschluß zu berücksichtigen.

6. 6.Die Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahrs muß mit der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahrs

übereinstimmen.

7. 7.Ist die Bestimmung eines Wertes nur auf Basis von Schätzungen möglich, so müssen diese auf einer

umsichtigen Beurteilung beruhen. Liegen statistisch ermittelbare Erfahrungswerte aus gleich gelagerten

Sachverhalten vor, so sind diese zu berücksichtigen.

3. (3)Ein Abweichen von diesen Grundsätzen ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände und unter Beachtung der

in § 195 dritter Satz beschriebenen Zielsetzung, bei Gesellschaften im Sinn des § 189 Abs. 1 Z 1 und 2 nur unter

Beachtung der in § 222 Abs. 2 erster Satz umschriebenen Zielsetzung zulässig. Die angeführten Gesellschaften

haben die Abweichung im Anhang anzugeben, zu begründen und ihren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage des Unternehmens darzulegen.
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§ 202 UGB Bewertung von Einlagen und Zuwendungen sowie Entnahmen

1. (1)Einlagen und Zuwendungen sowie Entnahmen sind mit dem Wert anzusetzen, der ihnen im Zeitpunkt ihrer

Leistung beizulegen ist, soweit sich nicht aus der Nutzungsmöglichkeit im Unternehmen ein geringerer Wert

ergibt. Werden Betriebe oder Teilbetriebe eingelegt oder zugewendet, so gilt § 203 Abs. 5 sinngemäß.

2. (2)Bei Umgründungen (Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschlüssen, Realteilungen

und Spaltungen) gilt folgendes:

1. 1.Abweichend von Abs. 1 dürfen die Buchwerte aus dem letzten Jahresabschluß oder einer Zwischenbilanz,

die nach den auf den letzten Jahresabschluß angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu

erstellen ist, fortgeführt werden. Der Stichtag der zugrundegelegten Bilanz darf höchstens neun Monate vor

der Anmeldung zum Firmenbuch liegen; ist eine Anmeldung zum Firmenbuch nicht vorgesehen, so ist der

Tag des Abschlusses der zugrundeliegenden Vereinbarung maßgeblich. War der Rechtsvorgänger (der

Übertragende) zur Führung von Büchern nicht verpflichtet, dürfen die steuerrechtlichen Werte angesetzt

werden.

2. 2.Übersteigt der Gesamtbetrag der Gegenleistung die fortgeführten Werte nach Z 1, so darf der

Unterschiedsbetrag unter die Posten des Anlagevermögens aufgenommen werden; der Gesamtbetrag der

Gegenleistung ergibt sich aus dem Gesamtausgabebetrag der neuen Anteile, dem Buchwert eigener oder

untergehender Anteile und den baren Zuzahlungen.

3. 3.Jener Teil des Unterschiedsbetrags, der den Aktiven und Passiven des übertragenen Vermögens

zugeordnet werden kann, ist als Umgründungsmehrwert gesondert auszuweisen; auf diesen Wert sind die

für Vermögensgegenstände und Schulden geltenden Bestimmungen anzuwenden. Ein danach

verbleibender Restbetrag darf als Firmenwert angesetzt werden.
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§ 203 UGB Anschaffungs- und Herstellungskosten

1. (1)Gegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um

Abschreibungen gemäß § 204, anzusetzen.

2. (2)Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu

erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln

zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die

nachträglichen Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen sind abzusetzen.

3. (3)Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine

Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung

entstehen. Bei der Berechnung der Herstellungskosten sind auch angemessene Teile dem einzelnen Erzeugnis

nur mittelbar zurechenbarer fixer und variabler Gemeinkosten in dem Ausmaß, wie sie auf den Zeitraum der

Herstellung entfallen, einzurechnen. Sind die Gemeinkosten durch offenbare Unterbeschäftigung überhöht, so

dürfen nur die einer durchschnittlichen Beschäftigung entsprechenden Teile dieser Kosten eingerechnet werden.

Aufwendungen für Sozialeinrichtungen des Betriebes, für freiwillige Sozialleistungen, für betriebliche

Altersversorgung und Abfertigungen dürfen eingerechnet werden. Kosten der allgemeinen Verwaltung und des

Vertriebes dürfen nicht in die Herstellungskosten einbezogen werden.

4. (4)Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung von Gegenständen des Anlage- oder des

Umlaufvermögens verwendet wird, dürfen im Rahmen der Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf

den Zeitraum der Herstellung entfallen. Die Anwendung dieses Wahlrechts ist im Anhang anzugeben; mittelgroße

und große Gesellschaften (§ 221 Abs. 2 und 3) haben außerdem im Anhang den insgesamt nach dieser

Bestimmung im Geschäftsjahr aktivierten Betrag anzugeben.

5. (5)Als Geschäfts(Firmen)wert ist der Unterschiedsbetrag anzusetzen, um den die Gegenleistung für die

Übernahme eines Betriebes die Werte der einzelnen Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden im

Zeitpunkt der Übernahme übersteigt. Die Abschreibung des Geschäfts(Firmen)werts ist planmäßig auf die

Geschäftsjahre, in denen er voraussichtlich genutzt wird, zu verteilen. In Fällen, in denen die Nutzungsdauer des

Geschäfts(Firmen)werts nicht verlässlich geschätzt werden kann, ist der Geschäfts(Firmen)wert über 10 Jahre

gleichmäßig verteilt abzuschreiben. Im Anhang ist der Zeitraum zu erläutern, über den der Geschäfts(Firmen)wert

abgeschrieben wird.
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§ 206 UGB Wertansätze für Gegenstände des Umlaufvermögens

1. (1)Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um

Abschreibungen gemäß § 207, anzusetzen.

2. (2)Auf die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten ist § 203 Abs. 2 bis 4 sinngemäß anzuwenden.

3. (3)Führt in Ausnahmefällen das Verbot der Einbeziehung von Kosten der allgemeinen Verwaltung und des

Vertriebs (§ 203 Abs. 3 letzter Satz) dazu, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage auch mit zusätzlichen Anhangangaben (§ 222 Abs. 2) nicht vermittelt werden kann, so können bei

Aufträgen, deren Ausführung sich über mehr als zwölf Monate erstreckt, angemessene Teile der Verwaltungs-

und Vertriebskosten angesetzt werden, falls eine verlässliche Kostenrechnung vorliegt und soweit aus der

weiteren Auftragsabwicklung keine Verluste drohen. Die Anwendung dieser Bestimmung ist im Anhang

anzugeben und zu begründen und ihr Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

darzulegen; gleichzeitig ist der insgesamt über die Herstellungskosten hinaus angesetzte Betrag anzugeben.
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§ 4 EStG 1988 Gewinn

1. (1)Gewinn ist der durch doppelte Buchführung zu ermittelnde Unterschiedsbetrag zwischen dem

Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluß des

vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Der Gewinn wird durch Entnahmen nicht gekürzt und durch Einlagen nicht

erhöht. Entnahmen sind alle nicht betrieblich veranlaßten Abgänge von Werten (zB von Bargeld, Waren,

Erzeugnissen und anderen Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens, von Leistungen, von Wirtschaftsgütern des

Anlagevermögens oder von Nutzungen solcher Wirtschaftsgüter). Einlagen sind alle Zuführungen von

Wirtschaftsgütern aus dem außerbetrieblichen Bereich. Für unkörperliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

darf ein Aktivposten nur angesetzt werden, wenn sie entgeltlich erworben worden sind.

2. (2)Die Vermögensübersicht (Jahresabschluss, Bilanz) ist nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung zu erstellen. Nach Einreichung der Vermögensübersicht beim Finanzamt gilt Folgendes:

1. 1.Eine Änderung der Vermögensübersicht ist nur mit Zustimmung des Finanzamts zulässig (Bilanzänderung).

Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Änderung wirtschaftlich begründet ist.

2. 2.Entspricht die Vermögensübersicht nicht den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung

oder den zwingenden Vorschriften dieses Bundesgesetzes, ist sie zu berichtigen (Bilanzberichtigung). Kann

ein Fehler nur auf Grund der bereits eingetretenen Verjährung nicht mehr steuerwirksam berichtigt werden,

gilt Folgendes:

–Zur Erreichung des richtigen Totalgewinnes kann von Amts wegen oder auf Antrag eine

Fehlerberichtigung durch Ansatz von Zu- oder Abschlägen vorgenommen werden.

–Die Fehlerberichtigung ist im ersten zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung noch nicht verjährten

Veranlagungszeitraum insoweit vorzunehmen, als der Fehler noch steuerliche Auswirkungen haben

kann.

–Die Nichtberücksichtigung von Zu- oder Abschlägen gilt als offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne des

§ 293b der Bundesabgabenordnung.

3. (3)Der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben darf dann als Gewinn angesetzt werden,

wenn keine gesetzliche Verpflichtung zur Buchführung besteht und Bücher auch nicht freiwillig geführt werden.

Durchlaufende Posten, das sind Beträge, die im Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und

verausgabt werden, scheiden dabei aus. Der Steuerpflichtige darf selbst entscheiden, ob er die für Lieferungen

und sonstige Leistungen geschuldeten Umsatzsteuerbeträge und die abziehbaren Vorsteuerbeträge als

durchlaufende Posten behandelt. Bei Zugehörigkeit zum Umlaufvermögen sind bei
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–Grundstücken im Sinne des § 30 und bei

–Gold, Silber, Platin und Palladium, sofern sie nicht der unmittelbaren Weiterverarbeitung dienen,

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der Einlagewert erst bei Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen

abzusetzen. Grund und Boden ist in die Anlagekartei gemäß § 7 Abs. 3 aufzunehmen. Abs. 2 Z 2 gilt in Bezug auf

die Fehlerberichtigung durch Ansatz von Zu- und Abschlägen sinngemäß.

4. (3a)Für Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1, die einem Betriebsvermögen zugehören, gilt Folgendes:

1. 1.Die Befreiungsbestimmungen für Abgeltungen von Wertminderungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 33, für einen

(drohenden) behördlichen Eingriff sowie für Zusammenlegungen, Flurbereinigungen, Baulandumlegungen

und Grenzbereinigungen gemäß § 30 Abs. 2 Z 3 und 4 sind anzuwenden.

2. 2.Die für die Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß § 30c anfallenden Kosten dürfen als

Betriebsausgaben abgezogen werden, außer es kommt Z 3 lit. a zur Anwendung. Abziehbar sind auch

anlässlich der Veräußerung entstehende Minderbeträge aus Vorsteuerberichtigungen gemäß § 6 Z 12.

3. 3.Bei der Veräußerung von Grund und Boden des Anlagevermögens gilt Folgendes:

1. a)Der Veräußerungsgewinn kann pauschal nach § 30 Abs. 4 ermittelt werden, wenn der Grund und

Boden am 31. März 2012 nicht steuerverfangen war.

(Anm.: lit. b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015)

1. c)Ein Auf- oder Abwertungsbetrag nach § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in der Fassung vor dem 1. Stabilitätsgesetz,

BGBl. I Nr. 22/2012, ist gewinnwirksam anzusetzen. Dabei kann § 30 Abs. 4 für Grund und Boden, der

ohne Wechsel zur Gewinnermittlung nach § 5 zum 31. März 2012 nicht steuerverfangen gewesen wäre,

sinngemäß angewendet werden, wobei an die Stelle des Veräußerungserlöses der Teilwert im

Zeitpunkt des Wechsels der Gewinnermittlung tritt.

4. 4.Bei der Veräußerung von mit dem Teilwert eingelegten Grundstücken des Betriebsvermögens gilt der

Unterschiedsbetrag zwischen dem Teilwert im Einlagezeitpunkt und den Anschaffungs- oder

Herstellungskosten als Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen. Als Veräußerungserlös gilt der

Teilwert im Einlagezeitpunkt. Soweit das Grundstück zum 31. März 2012 nicht steuerverfangen war oder es

ohne Einlage nicht mehr steuerverfangen gewesen wäre, kann § 30 Abs. 4 angewendet werden.

5. 5.Müssen Grundstücksteile im Zuge einer Änderung der Widmung auf Grund gesetzlicher Vorgaben an die

Gemeinde übertragen werden, sind die Anschaffungskosten der verbleibenden Grundstücksteile um die

Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücksteile zu erhöhen.

6. 6.Im Fall einer nach dem 31. Dezember 2024 erfolgten Umwidmung eines Grundstücks im Sinne des § 30

Abs. 4 Z 1 zweiter und dritter Satz ist ein aus der Veräußerung des umgewidmeten Grund und Bodens

resultierender Gewinn um einen Umwidmungszuschlag von 30% zu erhöhen. Der Umwidmungszuschlag ist

nur insoweit zu berücksichtigen, als die Summe aus Gewinn und Umwidmungszuschlag den

Veräußerungserlös nicht übersteigt.

(Anm.: Z 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 112/2012)

5. (3b)Für Kryptowährungen im Sinne des § 27 Abs. 4a, die einem Betriebsvermögen zugehören, sind § 27b Abs. 2

zweiter Satz und Abs. 3 Z 2 zweiter bis vierter Satz anzuwenden.

6. (4)Betriebsausgaben sind die Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den Betrieb veranlaßt sind.

Betriebsausgaben sind jedenfalls:

1. 1.

1. a)Beiträge des Versicherten zur Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und

Pensionsversicherung, Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung sowie

2. b)Pflichtbeiträge zu Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig

Erwerbstätigen, soweit diese Einrichtungen der Kranken-, Unfall-, Alters-, Invaliditäts- und

Hinterbliebenenversorgung dienen, weiters Beiträge zu einer inländischen gesetzlichen

Krankenversicherung. Beiträge zu Einrichtungen, die der Krankenversorgung dienen, sowie Beiträge zu

inländischen gesetzlichen Krankenversicherungen sind nur insoweit abzugsfähig, als sie der Höhe nach

insgesamt Pflichtbeiträgen in der gesetzlichen Sozialversicherung entsprechen.

3. c)An eine Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) geleistete Pflichtbeiträge im Sinne der §§ 6 und 7

BMSVG für freie Dienstnehmer, des § 52 Abs. 1 und des § 64 Abs. 1 BMSVG im Ausmaß von höchstens

1,53% der Beitragsgrundlagen gemäß § 6 Abs. 5, § 52 Abs. 3 und § 64 Abs. 3 BMSVG.
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Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Arbeit,

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im Wege einer Verordnung vorzusehen, dass Beiträge für

Zwecke der Berücksichtigung im Rahmen der Veranlagung elektronisch übermittelt werden. In der

Verordnung sind die zur Übermittlung verpflichteten Einrichtungen und die von der Übermittlung

betroffenen Beiträge zu bezeichnen. In der Verordnung ist auch das Verfahren der elektronischen

Übermittlung festzulegen; es kann vorgesehen werden, dass sich die zur Übermittlung verpflichteten

Einrichtungen einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen

Übermittlungsstelle zu bedienen haben.

2. 2.

1. a)Vertraglich festgelegte Pensionskassenbeiträge im Sinne des Pensionskassengesetzes, Prämien zu

betrieblichen Kollektivversicherungen im Sinne des § 93 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016

(VAG 2016), BGBl. I Nr. 34/2015, sowie Beiträge zu ausländischen Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des

Pensionskassengesetzes unter folgenden Voraussetzungen:

1. aa)Der Pensionskassenvertrag und der betriebliche Kollektivversicherungsvertrag müssen dem

Betriebspensionsgesetz entsprechen.

2. bb)Die Zusagen dürfen 80% des letzten laufenden Aktivbezuges nicht übersteigen. Das

Überschreiten der Grenze ist unbeachtlich, wenn es auf eine Verminderung des Arbeitslohnes aus

wirtschaftlich beachtlichen Gründen in den letzten Aktivitätsjahren zurückzuführen ist.

3. cc)Bei beitragsorientierten Zusagen dürfen die Beiträge 10% der Lohn- und Gehaltsumme der

Anwartschaftsberechtigten nicht übersteigen.

4. dd)Lit. cc gilt auch für leistungsorientierte Zusagen, wenn sie nicht in einem ausschließlich

betraglich oder im Verhältnis zu sonstigen Bestimmungsgrößen zugesagten Ausmaß zum

Erbringen von Pensionsleistungen dienen. Bei Zusagen mit im Pensionskassenvertrag oder

betrieblichen Kollektivversicherungsvertrag vereinbarter Beitragsanpassung darf der in sublit. cc

genannte Grenzwert überschritten werden, solange der Arbeitgeber vorübergehend höhere

Beiträge zum Schließen einer unvorhergesehenen Deckungslücke leisten muß.

5. ee)Beiträge des Arbeitgebers für sich sind nicht abzugsfähig. Als Arbeitgeber gelten in diesem

Zusammenhang Unternehmer und Gesellschafter von Gesellschaften, bei denen die

Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind.

2. b)Zuwendungen an betriebliche Unterstützungskassen und sonstige Hilfskassen, die keinen

Rechtsanspruch auf Leistungen gewähren, soweit sie zusammen mit unmittelbaren Zuwendungen an

die Leistungsberechtigten der Kasse 10% der Lohn- und Gehaltssumme der Leistungsberechtigten der

Kasse nicht übersteigen. Die 10%-Grenze darf nicht ausgenützt werden, falls die Leistungen zu einem

unangemessen hohen Kassenvermögen führen. Als angemessenes Kassenvermögen gilt:

–Bei Kassen, die im Falle des Alters oder der Invalidität laufende Unterstützungen gewähren, das

Deckungskapital für die bereits laufenden Unterstützungen und für die Anwartschaften auf

Witwen- und Waisenunterstützungen. Das Deckungskapital ist nach der Anlage zu diesem

Bundesgesetz zu berechnen.

–Bei Kassen, die keine laufenden Unterstützungen gewähren, der durchschnittliche Jahresbedarf

der Kasse. Dieser ist nach dem Durchschnitt der Leistungen zu bemessen, die die Kasse in den

letzten drei Jahren vor dem Zeitpunkt der Zuwendung an die Leistungsempfänger gewährt hat.

3. 3.Zuwendungen an den Betriebsratsfonds bis zu 3% der Lohn- und Gehaltssumme.

4. 4.Der Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 118 und § 118a der Bundesabgabenordnung und die für die

Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers gemäß § 108c Abs. 9 geleisteten Aufwendungen.

(Anm.: Z 4a und 4b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

1. 5.Die Ausgaben für eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Massenbeförderungsmittel, soweit die

Fahrten durch den Betrieb veranlasst sind. Ohne weiteren Nachweis können 50 % der aufgewendeten

Kosten für eine nicht übertragbare Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Einzelpersonen geltend gemacht

werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Karte auch für betrieblich veranlasste Fahrten verwendet

wird.

2. 6.Aufwendungen für die betriebliche Nutzung eines Kraftfahrzeuges, Kraftrades oder Fahrrades. Der
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Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die pauschale Berücksichtigung derartiger Aufwendungen

durch Verordnung näher zu regeln und dabei im Interesse ökologischer Zielsetzungen Begünstigungen

vorzusehen.

3. 7.Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der vom Steuerpflichtigen

ausgeübten oder einer damit verwandten beruflichen Tätigkeit und Aufwendungen für umfassende

Umschulungsmaßnahmen, die auf eine tatsächliche Ausübung eines anderen Berufes abzielen.

Aufwendungen für Nächtigungen sind jedoch höchstens im Ausmaß des den Bundesbediensteten

zustehenden Nächtigungsgeldes der Höchststufe bei Anwendung des § 13 Abs. 7 der

Reisegebührenvorschrift zu berücksichtigen.

4. 8.Das Arbeitsplatzpauschale für Aufwendungen aus der betrieblichen Nutzung der Wohnung nach Maßgabe

folgender Bestimmungen:

1. a)Das Arbeitsplatzpauschale steht zu, wenn dem Steuerpflichtigen zur Ausübung der betrieblichen

Tätigkeit kein anderer Raum zur Verfügung steht. Die Berücksichtigung von Aufwendungen für ein

Arbeitszimmer gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d schließt das Arbeitsplatzpauschale aus.

2. b)Das Arbeitsplatzpauschale beträgt für ein Wirtschaftsjahr:

–1 200 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr keine anderen Einkünfte aus einer aktiven

Erwerbstätigkeit von mehr als 13 539 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein

anderer Raum zur Verfügung steht. Mit diesem Arbeitsplatzpauschale werden sämtliche

Aufwendungen, die aus der betrieblichen Nutzung der Wohnung entstehen, berücksichtigt.

–300 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr andere Einkünfte aus einer aktiven

Erwerbstätigkeit von mehr als 13 539 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein

anderer Raum zur Verfügung steht. Neben diesem Arbeitsplatzpauschale sind nur Aufwendungen

und Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch, Drehstuhl,

Beleuchtung) eines in der Wohnung eingerichteten Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro

(Höchstbetrag pro Kalenderjahr) nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 Z 7a lit. a zweiter und dritter Satz

abzugsfähig. Stehen derartige Ausgaben auch mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in

Zusammenhang, sind sie zur Gänze entweder als Werbungskosten oder als Betriebsausgaben zu

berücksichtigen; eine Aufteilung hat zu unterbleiben.

Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr oder bei Wegfall einer Voraussetzung der lit. a ist für jeden Monat ein

Zwölftel des maßgebenden Pauschalbetrages anzusetzen.

3. c)Bei mehreren Betrieben steht das Arbeitsplatzpauschale nur einmal zu und ist nach dem Verhältnis

der Betriebseinnahmen aufzuteilen.

5. 9.Geld- oder Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Hilfestellung in Katastrophenfällen

(insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden), wenn sie der Werbung dienen.

(Anm.: Z 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015)

7. (5)Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen für Verpflegung und Unterkunft bei ausschließlich betrieblich

veranlassten Reisen sind ohne Nachweis ihrer Höhe als Betriebsausgaben anzuerkennen, soweit sie die sich aus

§ 26 Z 4 ergebenden Beträge nicht übersteigen. Dabei steht das volle Tagesgeld für 24 Stunden zu. Höhere

Aufwendungen für Verpflegung sind nicht zu berücksichtigen.

8. (6)Nicht aktivierungspflichtige Vorauszahlungen von Beratungs-, Bürgschafts-, Fremdmittel-, Garantie-, Miet-,

Treuhand-, Vermittlungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten müssen gleichmäßig auf den Zeitraum der

Vorauszahlung verteilt werden, außer sie betreffen lediglich das laufende und das folgende Jahr.

9. (7)Bei Gebäuden, die zum Anlagevermögen gehören und Personen, die nicht betriebszugehörige Arbeitnehmer

sind, für Wohnzwecke entgeltlich überlassen werden, gilt hinsichtlich der Instandsetzungsaufwendungen

folgendes:

–Instandsetzungsaufwendungen, die unter Verwendung von entsprechend gewidmeten steuerfreien

Subventionen aus öffentlichen Mitteln (§ 3 Abs. 1 Z 3, § 3 Abs. 1 Z 5 lit. d und e, § 3 Abs. 1 Z 6) aufgewendet

werden, scheiden insoweit aus der Gewinnermittlung aus.

–Soweit Instandsetzungsaufwendungen nicht durch steuerfreie Subventionen gedeckt sind, sind sie

gleichmäßig auf fünfzehn Jahre verteilt abzusetzen.

Instandsetzungsaufwendungen sind jene Aufwendungen, die nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
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gehören und allein oder zusammen mit Herstellungsaufwand den Nutzungswert des Gebäudes wesentlich

erhöhen oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängern.

10. (8)Wird bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben für das stehende Holz der höhere Teilwert (§ 6 Z 2 lit. b) nicht

angesetzt, dann sind Aufwendungen für die Pflege des stehenden Holzes und Wiederaufforstungskosten als

Betriebsausgaben abzusetzen.

11. (9)Die Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft bei Berufs- und Wirtschaftsverbänden sind nur unter folgenden

Voraussetzungen abzugsfähig:

–Die Berufs- und Wirtschaftsverbände müssen sich nach ihrer Satzung und tatsächlichen Geschäftsführung

ausschließlich oder überwiegend mit der Wahrnehmung der betrieblichen und beruflichen Interessen ihrer

Mitglieder befassen.

–Die Beiträge können nur in angemessener, statutenmäßig festgesetzter Höhe abgesetzt werden.

12. (10)Beim Wechsel der Gewinnermittlungsart gilt folgendes:

1. 1.Es ist durch Zu- und Abschläge auszuschließen, daß Veränderungen des Betriebsvermögens

(Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben) nicht oder doppelt berücksichtigt werden. Ergeben die Zu- und

Abschläge einen Überschuß (Übergangsgewinn), so ist dieser beim Gewinn des ersten

Gewinnermittlungszeitraumes nach dem Wechsel zu berücksichtigen. Ergeben die Zu- und Abschläge einen

Verlust (Übergangsverlust), so ist dieser, beginnend mit dem ersten Gewinnermittlungszeitraum nach dem

Wechsel, zu je einem Siebentel in den nächsten sieben Gewinnermittlungszeiträumen zu berücksichtigen.

Bei Veräußerung oder Aufgabe des ganzen Betriebes, eines Teilbetriebes oder eines

Mitunternehmeranteiles sind Übergangsgewinne oder (restliche) Übergangsverluste beim Gewinn des

letzten Gewinnermittlungszeitraumes vor Veräußerung oder Aufgabe zu berücksichtigen.

2. 2.Darüber hinaus ist durch Zu- oder Abschläge und durch entsprechende Bilanzansätze sicherzustellen, daß

sonstige Änderungen der Gewinnermittlungsgrundsätze (zB hinsichtlich der unternehmensrechtlichen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Übergang von der Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 1

oder 3 auf § 5 oder hinsichtlich der Berücksichtigung von Wertminderungen des Betriebsvermögens beim

Übergang auf Buchführung) mit dem Wechsel der Gewinnermittlungsart berücksichtigt werden.

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 22/2012)

13. (11)Für Zuwendungen an und von Privatstiftungen gilt folgendes:

1. 1.Zuwendungen an betriebliche Privatstiftungen (Unternehmenszweckförderungsstiftung,

Arbeitnehmerförderungsstiftung, Belegschaftsbeteiligungsstiftung, Mitarbeiterbeteiligungsstiftung) sind

nach Maßgabe des § 4d Betriebsausgaben.

2. 2.

1. a)Zuwendungen von Privatstiftungen sind mit dem Betrag anzusetzen, der für das einzelne

Wirtschaftsgut, für sonstiges Vermögen oder sonstige geldwerte Vorteile im Zeitpunkt der Zuwendung

hätte aufgewendet werden müssen (insbesondere fiktive Anschaffungskosten). Die fiktiven

Anschaffungskosten sind um negative Anschaffungskosten des zugewendeten Wirtschaftsgutes bzw.

negative Buchwerte des zugewendeten sonstigen Vermögens zu vermindern. Die sich ergebenden

Anschaffungskosten sind evident zu halten.

2. b)Die Zuwendung von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen ist hinsichtlich der

steuerfreien Rücklagen und steuerfreien Beträge gemäß §§ 10, 12 und 116 Abs. 2 so zu behandeln, als

ob eine Gesamtrechtsnachfolge vorläge.

14. (12)Die Einlagenrückzahlung von Körperschaften gilt als Veräußerung einer Beteiligung und führt beim

Anteilsinhaber (Beteiligten) zu einer Minderung des Buchwertes der Beteiligung. Dabei gilt für

Einlagenrückzahlungen und offene Ausschüttungen Folgendes:

1. 1.Einlagen im Sinne dieser Vorschrift sind das aufgebrachte Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapital

und sonstige Einlagen und Zuwendungen, die als Kapitalrücklage auszuweisen sind oder bei Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaften auszuweisen waren einschließlich eines Partizipations-, Genussrechtskapitals

und eines Kapitals aus sonstigen Finanzierungsinstrumenten gemäß § 8 Abs. 3 Z 1 des

Körperschaftsteuergesetzes 1988, sowie jene Verbindlichkeiten denen abgabenrechtlich die Eigenschaft

eines verdeckten Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapitals zukommt.

2. 2.Nicht zu den Einlagen gehören Beträge, die unter § 32 Abs. 1 Z 3 fallen oder die infolge einer Umgründung
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im Sinne des Umgründungssteuergesetzes die Eigenschaft einer Gewinnrücklage oder eines Bilanzgewinnes

verloren haben.

3. 3.Die Körperschaft hat den Stand der Einlagen im Sinne dieser Vorschrift im Wege eines Evidenzkontos zu

erfassen und seine Erhöhungen durch weitere Einlagen und Zuwendungen und Verminderungen durch

Ausschüttungen oder sonstige Verwendungen laufend fortzuschreiben. Bei Verschmelzungen,

Umwandlungen und Aufspaltungen sind im Zeitraum zwischen dem Umgründungsstichtag und dem Tag des

Umgründungsbeschlusses bzw. -vertrages getätigte

–Einlagen in die übertragende Körperschaft und

–Einlagenrückzahlungen durch die übertragende Körperschaft

zum Umgründungsstichtag im Evidenzkonto der übertragenden Körperschaft zu erfassen. Das Evidenzkonto

ist in geeigneter Form der jährlichen Steuererklärung anzuschließen.

4. 4.Eine offene Ausschüttung setzt eine positive Innenfinanzierung voraus. Die Innenfinanzierung erhöht sich

um Jahresüberschüsse im Sinne des Unternehmensgesetzbuches und vermindert sich um Jahresfehlbeträge

im Sinne des Unternehmensgesetzbuches sowie um offene Ausschüttungen; dabei haben verdeckte

Einlagen sowie erhaltene Einlagenrückzahlungen außer Ansatz zu bleiben. Gewinne, die durch

Umgründungen unter Ansatz des beizulegenden Wertes entstanden sind, erhöhen die Innenfinanzierung

erst in jenem Zeitpunkt und Ausmaß, in dem sie nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches

ausgeschüttet werden können. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, in einer Verordnung die

weiteren Auswirkungen von Umgründungen auf die Innenfinanzierung näher festzulegen. Die Körperschaft

hat den Stand der Innenfinanzierung sinngemäß nach Maßgabe der Z 3 zu erfassen.

Gesetzestext in Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 22.10.2019:

Bilanz Absatz 1 Doppelte Buchführung (freiwillig) Absatz 3 EAR

§ 5 EStG 1988 Gewinn der rechnungslegungspflichtigen Gewerbetreibenden

1. (1)Für die Gewinnermittlung jener Steuerpflichtigen, die nach § 189 UGB oder anderen bundesgesetzlichen

Vorschriften der Pflicht zur Rechnungslegung unterliegen und die Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23) beziehen,

sind die unternehmensrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung maßgebend, außer zwingende

steuerrechtliche Vorschriften treffen abweichende Regelungen. Die Widmung von Wirtschaftsgütern als

gewillkürtes Betriebsvermögen ist zulässig. Beteiligt sich ein Gesellschafter als Mitunternehmer am Betrieb eines

nach § 189 UGB rechnungslegungspflichtigen Gewerbetreibenden, gilt auch diese Gesellschaft als

rechnungslegungspflichtiger Gewerbetreibender.

2. (2)Als rechnungslegungspflichtiger Gewerbetreibender im Sinne des Abs. 1 gilt auf Antrag ein Steuerpflichtiger,

der Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23) bezieht und nicht mehr der Pflicht zur Gewinnermittlung nach Abs. 1

unterliegt. Der Antrag ist für das Jahr zu stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, für das erstmalig keine Pflicht

zur Gewinnermittlung nach Abs. 1 besteht. Der Antrag bindet den Steuerpflichtigen so lange, als er nicht für das

jeweils zu veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung für dieses und die folgenden Wirtschaftsjahre widerrufen

wird.

Gesetzestext in Kraft seit 22.07.2023 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 20.02.2019:

Abs1 laut 189 Rechnungslegungspflicht - freiwillig Abs2 nach Ende Rechnungslegungspflicht - Antrag

§ 6 EStG 1988 Bewertung
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§ 6.

Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens gilt folgendes:

1. 1.Abnutzbares Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Absetzung

für Abnutzung nach den §§ 7 und 8, anzusetzen. Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden gilt der

Firmenwert als abnutzbares Anlagevermögen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser angesetzt werden.

Teilwert ist der Betrag, den der Erwerber des ganzen Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das

einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei

Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum Anlagevermögen gehört

haben, darf der Bilanzansatz, abgesehen von den Fällen der Z 13, nicht über den letzten Bilanzansatz

hinausgehen.

2. 2.

1. a)Nicht abnutzbares Anlagevermögen und Umlaufvermögen sind mit den Anschaffungs- oder

Herstellungskosten anzusetzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser angesetzt werden. Bei

Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum Betriebsvermögen

gehört haben, kann der Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann

ansetzen, wenn er höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens die Anschaffungs- oder

Herstellungskosten angesetzt werden. Eine pauschale Wertberichtigung für Forderungen ist unter den

Voraussetzungen des § 201 Abs. 2 Z 7 des Unternehmensgesetzbuches in der Fassung BGBl. I Nr. 22/2015

zulässig. Zu den Herstellungskosten gehören auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und der

Fertigungsgemeinkosten.

2. b)Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ist für die Wirtschaftsgüter mit biologischem Wachstum auch

der Ansatz des über den Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegenden Teilwertes zulässig.

3. c)Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus der Veräußerung, Einlösung und

sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern, Derivaten und Kryptowährungen im Sinne des § 27 Abs. 3

bis 4a, auf deren Erträge ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 anwendbar ist, sind vorrangig mit

positiven Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern, Derivaten und

Kryptowährungen sowie mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter desselben Betriebes zu

verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf nur zu 55% ausgeglichen werden.

4. d)Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a), Absetzungen für außergewöhnliche technische oder

wirtschaftliche Abnutzung (§ 8 Abs. 4) und Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken im Sinne des

§ 30 Abs. 1, auf deren Wertsteigerungen der besondere Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 anwendbar ist, sind

vorrangig mit positiven Einkünften aus der Veräußerung oder Zuschreibung solcher Grundstücke desselben

Betriebes zu verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf nur zu 60% ausgeglichen werden.

3. 3.Verbindlichkeiten sind gemäß Z 2 lit. a zu bewerten. Im Jahr der Aufnahme einer Verbindlichkeit ist ein

Aktivposten anzusetzen

–in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Rückzahlungsbetrag und aufgenommenem Betrag und

–in Höhe der mit der Verbindlichkeit unmittelbar zusammenhängenden Geldbeschaffungskosten.

Der Aktivposten ist zwingend auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit zu verteilen. Die Verteilung kann

gleichmäßig oder entsprechend abweichenden unternehmensrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung vorgenommen werden.

4. 4.Entnahmen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen. Grundstücke im Sinne des § 30

Abs. 1 sind mit dem Buchwert im Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen, sofern nicht eine Ausnahme vom

besonderen Steuersatz gemäß § 30a Abs. 3 vorliegt. Der Entnahmewert tritt für nachfolgende steuerrelevante

Sachverhalte an die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

5. 5.Einlagen sind wie folgt zu bewerten:

1. a)Wirtschaftsgüter, Derivate und Kryptowährungen im Sinne des § 27 Abs. 3 bis 4a sind mit den

Anschaffungskosten anzusetzen, es sei denn, der Teilwert zum Zeitpunkt der Zuführung ist niedriger.

2. b)Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1 sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Sie

sind um Herstellungsaufwendungen zu erhöhen, soweit diese nicht bei der Ermittlung von Einkünften zu

berücksichtigen waren. Sie sind um Absetzungen für Abnutzungen, soweit diese bei der Ermittlung der

Einkünfte abgezogen worden sind, sowie um die in § 28 Abs. 6 genannten steuerfreien Beträge zu
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vermindern. Ist der Teilwert zum Zeitpunkt der Zuführung niedriger, ist dieser anzusetzen.

3. c)Abweichend von lit. b sind Gebäude und grundstücksgleiche Rechte im Sinne des § 30 Abs. 1, die zum

31. März 2012 nicht steuerverfangen waren, stets mit dem Teilwert zum Zeitpunkt der Zuführung

anzusetzen.

4. d)In allen übrigen Fällen ist der Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen.

6. 6.

1. a)Werden Wirtschaftsgüter eines im Inland gelegenen Betriebes (Betriebsstätte) ins Ausland in einen

anderen Betrieb (Betriebsstätte) überführt oder werden im Inland gelegene Betriebe (Betriebsstätten) ins

Ausland verlegt, sind die ins Ausland überführten Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die im Falle

einer Lieferung an einen vom Steuerpflichtigen völlig unabhängigen Betrieb angesetzt worden wären, wenn

–der ausländische Betrieb demselben Steuerpflichtigen gehört,

–der Steuerpflichtige Mitunternehmer des ausländischen und/oder des inländischen Betriebes ist,

–der Steuerpflichtige an der ausländischen Kapitalgesellschaft oder die ausländische Kapitalgesellschaft

am Steuerpflichtigen wesentlich, das ist zu mehr als 25%, beteiligt ist oder

–bei beiden Betrieben dieselben Personen die Geschäftsleitung oder die Kontrolle ausüben oder

darauf Einfluss haben.

Dies gilt sinngemäß für sonstige Leistungen.

2. b)Treten sonstige Umstände ein, die zu einer Einschränkung des Besteuerungsrechts der Republik

Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten führen, sind Wirtschaftsgüter ebenfalls mit den nach lit. a

maßgebenden Werten anzusetzen.

3. c)Die Abgabenschuld gemäß lit. a und b ist auf Antrag in folgenden Fällen in Raten zu entrichten:

–bei Überführung von Wirtschaftsgütern innerhalb eines Betriebes desselben Steuerpflichtigen oder

Verlegung von Betrieben oder Betriebsstätten im Sinne der lit. a in einen EU/EWR-Staat;

–bei einer Einschränkung des Besteuerungsrechts der Republik Österreich im Sinne der lit. b gegenüber

einem EU/EWR-Staat.

4. d)Die Raten gemäß lit. c sind für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gleichmäßig über einen Zeitraum

von fünf Jahren zu entrichten, wobei die erste Rate mit Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des

Abgabenbescheides und die weiteren Raten jeweils am 30. Juni der Folgejahre fällig werden; dabei ist § 205

der Bundesabgabenordnung nicht anzuwenden. Offene Raten sind insoweit fällig zu stellen als

–Wirtschaftsgüter, Betriebe oder Betriebsstätten veräußert werden, auf sonstige Art ausscheiden oder

in einen Staat außerhalb des EU/EWR-Raumes überführt oder verlegt werden,

–der Ort der Geschäftsleitung einer Körperschaft in einen Staat außerhalb des EU/EWR-Raumes verlegt

wird,

–der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet oder abgewickelt wird oder

–der Steuerpflichtige eine Rate binnen zwölf Monaten ab Eintritt der Fälligkeit nicht oder in zu geringer

Höhe entrichtet.

Der Eintritt dieser Umstände ist der zuständigen Abgabenbehörde binnen drei Monaten ab Eintritt

anzuzeigen.

5. e)Die Raten gemäß lit. c sind für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens gleichmäßig über einen Zeitraum

von zwei Jahren zu entrichten, wobei die erste Rate mit Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des

Abgabenbescheides und die zweite Rate am 30. Juni des Folgejahres fällig wird.

6. f)Werden im Sinne der lit. a Wirtschaftsgüter oder Betriebe (Betriebsstätten) aus dem Ausland ins Inland

überführt oder verlegt, sind die Werte anzusetzen, die im Falle einer Lieferung an einen vom

Steuerpflichtigen völlig unabhängigen Betrieb angesetzt worden wären. Dies gilt sinngemäß für sonstige

Leistungen.

7. g)Treten sonstige Umstände im Sinne der lit. b ein, die zu einer Entstehung des Besteuerungsrechts der

Republik Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten führen, sind Wirtschaftsgüter ebenfalls mit den nach

lit. f maßgebenden Werten anzusetzen.

8. h)Abweichend von lit. f und g sind bei Wirtschaftsgütern, für die die Abgabenschuld nicht festgesetzt worden

ist oder gemäß § 16 Abs. 1a des Umgründungssteuergesetzes nicht entstanden ist, die fortgeschriebenen

Buchwerte anzusetzen; § 27 Abs. 6 Z 1 lit. e ist sinngemäß anzuwenden.
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(Anm.: Z 7 aufgehoben durch BGBl. Nr. 201/1996)

1. 8.

1. a)Bei Eröffnung eines Betriebes sind die Wirtschaftsgüter mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten

anzusetzen. Einlagen sind gemäß Z 5 zu bewerten.

2. b)Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebes sind die Wirtschaftsgüter mit den Anschaffungskosten

anzusetzen.

2. 9.

1. a)Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil eines Gesellschafters, der als Unternehmer

(Mitunternehmer) eines Betriebes anzusehen ist, unentgeltlich übernommen, so hat der Rechtsnachfolger

die Buchwerte des bisherigen Betriebsinhabers (Anteilsinhabers) zu übernehmen (Buchwertfortführung).

2. b)Werden aus betrieblichem Anlaß einzelne Wirtschaftsgüter unentgeltlich in das Betriebsvermögen eines

anderen Steuerpflichtigen übertragen, so gilt für den Empfänger als Anschaffungskosten der Betrag, den er

für das einzelne Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des Empfanges hätte aufwenden müssen (fiktive

Anschaffungskosten). Liegt ein betrieblicher Anlaß nicht vor, dann gilt dies als Einlage (Z 5).

3. 10.Bei Wirtschaftsgütern, die unter Verwendung von entsprechend gewidmeten steuerfreien Subventionen aus

öffentlichen Mitteln (§ 3 Abs. 1 Z 3, § 3 Abs. 1 Z 5 lit. d und e, § 3 Abs. 1 Z 6) oder Zuwendungen im Sinne des § 3

Abs. 1 Z 16 angeschafft oder hergestellt wurden, gelten als Anschaffungs- oder Herstellungskosten nur die vom

Empfänger der Zuwendungen aus anderen Mitteln geleisteten Aufwendungen.

4. 11.Soweit die Vorsteuer abgezogen werden kann (§ 12 Abs. 1 und Artikel 12 des Umsatzsteuergesetzes 1994),

gehört sie nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes, auf dessen Anschaffung

oder Herstellung sie entfällt, und ist als Forderung auszuweisen. Soweit die Vorsteuer nicht abgezogen werden

kann, gehört sie zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

5. 12.Wird die Vorsteuer berichtigt, so sind auch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu berichtigen. Dies gilt

nicht, wenn die Vorsteuer nach § 12 Abs. 10 und 11 des Umsatzsteuergesetzes 1994 berichtigt wird; in diesem Fall

sind die Mehrbeträge als Betriebseinnahmen und die Minderbeträge als Betriebsausgaben zu behandeln.

6. 13.Werden nach Maßgabe der unternehmensrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im

unternehmensrechtlichen Jahresabschluss eines späteren Wirtschaftsjahres Anlagegüter aufgewertet

(Zuschreibung), sind diese Zuschreibungen auch für den steuerlichen Wertansatz maßgebend und erhöhen den

steuerlichen Gewinn dieses Jahres. Sind infolge einer Umgründung mit steuerlicher Buchwertfortführung die sich

aus der Umgründung ergebenden Anschaffungskosten von Anlagegütern niedriger als die ursprünglichen

Anschaffungskosten vor der Umgründung, ist im Falle einer späteren Werterholung steuerlich auf die

ursprünglichen Anschaffungskosten vor der Umgründung abzustellen und bis zu diesen zuzuschreiben.

7. 14.

1. a)Beim Tausch von Wirtschaftsgütern liegt jeweils eine Anschaffung und eine Veräußerung vor. Als

Veräußerungspreis des hingegebenen Wirtschaftsgutes und als Anschaffungskosten des erworbenen

Wirtschaftsgutes sind jeweils der gemeine Wert des hingegebenen Wirtschaftsgutes anzusetzen.

2. b)Die Einlage oder die Einbringung von Wirtschaftsgütern und sonstigem Vermögen in eine Körperschaft (§ 1

des Körperschaftsteuergesetzes 1988) gilt als Tausch im Sinne der lit. a, wenn sie nicht unter das

Umgründungssteuergesetz fällt oder das Umgründungssteuergesetz dies vorsieht. Die Einbringung von

(Teil)Betrieben, Mitunternehmer- und Kapitalanteilen im Sinne des § 12 Abs. 2 des

Umgründungssteuergesetzes ist auf den nach dem Umgründungssteuergesetz maßgeblichen

Einbringungsstichtag zu beziehen.

8. 15.Bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 3 Abs. 1 Z 29) sind für die Anteilsrechte und Freianteile

jene Beträge anzusetzen, die sich bei Verteilung des bisherigen Buchwertes entsprechend dem Verhältnis der

Nennwerte der Anteilsrechte und Freianteile ergeben.

9. 16.Liegt der Unternehmensschwerpunkt eines Betriebes in der Vermietung von Wirtschaftsgütern, kann der

Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert sämtlicher vermieteter Wirtschaftsgüter und dem Teilwert

sämtlicher Forderungen aus der Vermietung als aktiver oder passiver Ausgleichsposten angesetzt werden. Als

Teilwert der Forderungen ist dabei der Barwert der diskontierten Forderungen aus der Vermietung anzusetzen.

Der Unterschiedsbetrag darf nur dann angesetzt werden, wenn er bereits bei der Gewinnermittlung für das

Wirtschaftsjahr der Eröffnung des Betriebes und in den folgenden Wirtschaftsjahren angesetzt worden ist. Wird
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der Unterschiedsbetrag angesetzt, so ist er bei der Gewinnermittlung für die folgenden Wirtschaftsjahre ebenfalls

anzusetzen.

Gesetzestext in Kraft seit 22.07.2023 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 05.05.2019:

Abs 5 Einlagen lt Estg Abs 8 Betriebserweben Vermögen



§ 8 EStG 1988 Sonderformen der Absetzung für Abnutzung

1. (1)Von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Gebäude beträgt die Absetzung für Abnutzung ohne

Nachweis der Nutzungsdauer bis zu 2,5%. Davon abweichend beträgt bei für Wohnzwecke überlassenen

Gebäuden die Absetzung für Abnutzung ohne Nachweis der Nutzungsdauer bis zu 1,5%.

2. (1a)Im Jahr der erstmaligen Berücksichtigung der Absetzung für Abnutzung beträgt diese abweichend von Abs. 1

höchstens das Dreifache und im darauffolgenden Jahr höchstens das Zweifache des jeweiligen Prozentsatzes

gemäß Abs. 1. § 7 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.

3. (2)Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die für denkmalgeschützte Betriebsgebäude im Interesse der

Denkmalpflege aufgewendet werden, können statt mit den Sätzen des Abs. 1 gleichmäßig auf zehn Jahre verteilt

abgeschrieben werden. Dies kann unabhängig von der Behandlung im unternehmensrechtlichen Jahresabschluss

erfolgen und ist im Anlageverzeichnis auszuweisen. Daß die Aufwendungen im Interesse der Denkmalpflege

liegen, muß vom Bundesdenkmalamt bescheinigt sein. Die Anschaffung des Gebäudes gilt nicht als Maßnahme

im Interesse der Denkmalpflege. Die Abschreibung auf zehn Jahre ist ausgeschlossen,

–wenn für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ein Investitionsfreibetrag oder

–soweit für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten Förderungen aus öffentlichen Mitteln

in Anspruch genommen werden.

4. (3)Die Anschaffungskosten eines Firmenwertes bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und bei

Gewerbebetrieben sind gleichmäßig verteilt auf fünfzehn Jahre abzusetzen.

5. (4)Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung sind zulässig.

6. (5)Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit sich

bringen, sind Absetzungen für Substanzverringerung vorzunehmen.

1. (6) 1.Bei Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die vor der Zuführung zum Anlagevermögen

noch nicht in Nutzung standen (Neufahrzeuge), ausgenommen Fahrschulkraftfahrzeuge sowie

Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 80% der gewerblichen Personenbeförderung dienen, ist der Bemessung

der Absetzung für Abnutzung eine Nutzungsdauer von mindestens acht Jahren zugrunde zu legen. Bei

Kraftfahrzeugen im Sinne des vorstehenden Satzes, die bereits vor der Zuführung zum Anlagevermögen in

Nutzung standen (Gebrauchtfahrzeuge), muß die Gesamtnutzungsdauer mindestens acht Jahre betragen.

Eine höhere Absetzung ist nur bei Ausscheiden des Fahrzeuges zulässig. Der Bundesminister für Finanzen

kann durch Verordnung die Begriffe Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen näher bestimmen.

Die Verordnung kann mit Wirkung ab dem Veranlagungsjahr 1996 erlassen werden.

2. 2.Wird dem Steuerpflichtigen ein Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen im Sinne der Z 1

entgeltlich überlassen, gilt folgendes: Übersteigen die auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

entfallenden Teile des Nutzungsentgelts die sich nach den Verhältnissen des Mieters ergebende Absetzung

für Abnutzung des Vermieters (Z 1), hat der Steuerpflichtige für den Unterschiedsbetrag einen Aktivposten

anzusetzen. Der Aktivposten ist so abzuschreiben, daß der auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

entfallende Gesamtbetrag der Aufwendungen jeweils den sich aus der Z 1 ergebenden Abschreibungssätzen

entspricht.

Gesetzestext in Kraft seit 25.07.2020 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 22.10.2019:

Absatz 1 AFA Gebäude Firmenwert bei Land und Forstwirtschaft und bei Gewerbebetriben

§ 17 EStG 1988 Durchschnittssätze

1. (1)Bei den Einkünften aus einer Tätigkeit im Sinne des § 22 oder des § 23 können die Betriebsausgaben im

Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 3 mit einem Durchschnittssatz ermittelt werden. Der

Durchschnittssatz beträgt

–bei freiberuflichen oder gewerblichen Einkünften aus einer kaufmännischen oder technischen Beratung,
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einer Tätigkeit im Sinne des § 22 Z 2 sowie aus einer schriftstellerischen, vortragenden, wissenschaftlichen,

unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit 6%, ab der Veranlagung 2026 höchstens jedoch 25 200 €,

–sonst ab der Veranlagung 2026 15%, höchstens jedoch 63 000 €,

der Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung. Daneben dürfen nur folgende Ausgaben als

Betriebsausgaben abgesetzt werden: Ausgaben für den Eingang an Waren, Rohstoffen, Halberzeugnissen,

Hilfsstoffen und Zutaten, die nach ihrer Art und ihrem betrieblichen Zweck in ein Wareneingangsbuch (§ 128 BAO)

einzutragen sind oder einzutragen wären, sowie Ausgaben für Löhne (einschließlich Lohnnebenkosten) und für

Fremdlöhne, soweit diese unmittelbar in Leistungen eingehen, die den Betriebsgegenstand des Unternehmens

bilden, weiters Beiträge im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 1, das Arbeitsplatzpauschale gemäß § 4 Abs. 4 Z 8, Kosten

gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 zweiter Satz und Reise- und Fahrtkosten, soweit ihnen ein Kostenersatz in gleicher Höhe

gegenübersteht; diese Reise- und Fahrtkosten vermindern die Umsätze im Sinne des zweiten Satzes. § 4 Abs. 3

dritter Satz ist anzuwenden.

2. (2)Die Anwendung des Durchschnittssatzes gemäß Abs. 1 setzt voraus, daß

1. 1.keine Buchführungspflicht besteht und auch nicht freiwillig Bücher geführt werden, die eine

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 ermöglichen und

2. 2.die Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung des vorangegangenen

Wirtschaftsjahres ab der Veranlagung 2026 nicht mehr als 420 000 Euro betragen.

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch Art. 1 Z 9 lit. a, BGBl. I Nr. 110/2023)

3. (3)Geht der Steuerpflichtige von der Ermittlung der Betriebsausgaben mittels des Durchschnittssatzes gemäß

Abs. 1 auf die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder im Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 3 auf die

Geltendmachung der Betriebsausgaben nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften über, so ist eine

erneute Ermittlung der Betriebsausgaben mittels des Durchschnittssatzes gemäß Abs. 1 frühestens nach Ablauf

von fünf Wirtschaftsjahren zulässig.

4. (3a)Im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung kann der Gewinn nach Maßgabe der Z 1 bis Z 9 pauschal

ermittelt werden.

1. 1.Die pauschale Gewinnermittlung betrifft Einkünfte gemäß § 22 oder § 23 mit Ausnahme von Einkünften

aus einer Tätigkeit eines Gesellschafters gemäß § 22 Z 2 zweiter Teilstrich, als Aufsichtsratsmitglied oder als

Stiftungsvorstand.

2. 2.Die Pauschalierung kann angewendet werden, wenn die Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 27

UStG 1994 für Kleinunternehmer auf sämtliche Umsätze des Veranlagungsjahres anwendbar ist oder nur

deswegen nicht anwendbar ist, weil

–auch Umsätze erzielt wurden, die zu Einkünften führen, die gemäß Z 1 von der Pauschalierung nicht

betroffen sind, oder

–auf die Anwendung der Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 3 UStG 1994 verzichtet wurde.

Die Pauschalierung kann auch angewendet werden, wenn die obigen Voraussetzungen erfüllt wären, aber

die Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 tatsächlich nicht zur Anwendung kommt, weil

ihr eine mit dem Ausschluss des Vorsteuerabzuges verbundene andere Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6

Abs. 1 UStG 1994 vorgeht.

3. 3.Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen den Betriebseinnahmen (ohne Umsatzsteuer) und den

gemäß Z 4 pauschal ermittelten Betriebsausgaben. Bei der Ermittlung des Gewinnes gilt:

1. a)Neben den pauschalen Betriebsausgaben sind Beiträge gemäß § 4 Abs. 4 Z 1, das

Arbeitsplatzpauschale gemäß § 4 Abs. 4 Z 8, Kosten gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 zweiter Satz und Reise- und

Fahrtkosten, soweit ihnen ein Kostenersatz in gleicher Höhe gegenübersteht, zu berücksichtigen; diese

Reise- und Fahrtkosten vermindern die Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben.

2. b)Weitere Betriebsausgaben und Entnahmen sind nicht zu berücksichtigen.

4. 4.Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 45% der Betriebseinnahmen gemäß Z 3, höchstens aber

24 750 Euro. Abweichend davon betragen die pauschalen Betriebsausgaben bei einem

Dienstleistungsbetrieb 20% der Betriebseinnahmen gemäß Z 3, höchstens aber 11 000 Euro.

5. 5.Der Bundesminister für Finanzen wird für die Anwendung der Z 4 ermächtigt, im Wege einer Verordnung

eine branchenbezogene Einordnung eines Betriebes als Dienstleistungsbetrieb vorzunehmen. Bei einem

Betrieb, der nicht ausschließlich Dienstleistungen erbringt, ist für die Anwendung des Pauschalsatzes die

https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/125
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/128
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/125
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2023/110
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4


Tätigkeit maßgeblich, aus der die höheren Betriebseinnahmen stammen.

6. 6.Wird ein Wirtschaftsgut des Anlagevermögens entnommen, ist § 6 Z 4 nicht anzuwenden.

7. 7.Bei einer Mitunternehmerschaft im Sinne des § 22 Z 3 oder § 23 Z 2 gilt Folgendes:

1. a)Für die Anwendung der Z 2 sind die Umsätze maßgeblich, die von der Mitunternehmerschaft

insgesamt erzielt werden.

2. b)Die pauschale Gewinnermittlung ist von der Mitunternehmerschaft einheitlich vorzunehmen; der so

ermittelte Gewinn ist auf die Beteiligten aufzuteilen. Sonderbetriebseinnahmen und

Sonderbetriebsausgaben sind beim jeweiligen Mitunternehmer in tatsächlicher Höhe zu

berücksichtigen.

3. c)Keiner der Mitunternehmer darf die Pauschalierung außerhalb der Gewinnermittlung für die

betreffende Mitunternehmerschaft in Anspruch nehmen.

8. 8.Bei Inanspruchnahme der Pauschalierung besteht keine Verpflichtung zur Führung eines

Wareneingangsbuches und einer Anlagenkartei (§ 7 Abs. 3).

9. 9.Wird von der Ermittlung des Gewinnes gemäß Z 1 bis Z 8 freiwillig auf eine andere Form der

Gewinnermittlung übergegangen, ist eine erneute Ermittlung des Gewinnes gemäß Z 1 bis Z 8 frühestens

nach Ablauf von drei Wirtschaftsjahren zulässig.

5. (4)Für die Ermittlung des Gewinnes können weiters mit Verordnung des Bundesministers für Finanzen

Durchschnittssätze für Gruppen von Steuerpflichtigen aufgestellt werden. Die Durchschnittssätze sind auf Grund

von Erfahrungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der jeweiligen Gruppe von Steuerpflichtigen

festzusetzen. Solche Durchschnittssätze sind nur für Fälle aufzustellen, in denen weder eine Buchführungspflicht

besteht noch ordnungsmäßige Bücher geführt werden, die eine Gewinnermittlung durch

Betriebsvermögensvergleich ermöglichen.

6. (5)In der Verordnung werden bestimmt:

1. 1.Die Gruppen von Betrieben, für die Durchschnittssätze anzuwenden sind.

2. 2.Die für die Einstufung jeweils maßgeblichen Betriebsmerkmale. Als solche kommen insbesondere in

Betracht:

1. a)Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die Betriebsart und der Einheitswert.

2. b)Bei anderen Betrieben die örtliche Lage, die Ausstattung, der Wareneingang oder Wareneinsatz, die

Zahl der Arbeitskräfte und die Stabilität der Erträge und Aufwendungen.

3. 3.Die Art der Gewinnermittlung für die einzelnen Gruppen von Betrieben durch Aufstellung von

Reingewinnsätzen und Reingewinnprozentsätzen vom Einheitswert oder vom Umsatz oder von anderen, für

einen Rückschluß auf den Umsatz und Gewinn geeigneten äußeren Betriebsmerkmalen. In der Verordnung

kann bestimmt werden, daß für die Gewinnermittlung nur die Betriebsausgaben oder Betriebsausgabenteile

nach Durchschnittssätzen ermittelt werden.

4. 4.Der Veranlagungszeitraum, für den die Durchschnittssätze anzuwenden sind.

5. 5.Der Umfang, in dem jenen Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach Durchschnittssätzen ermitteln,

Erleichterungen in der Führung von Aufzeichnungen gewährt werden.

7. (5a)Für eine Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes aus der

Land- und Forstwirtschaft gelten folgende Grundsätze:

1. 1.Die Gewinnermittlung auf Basis von Durchschnittssätzen ist nur für Betriebe zulässig, deren gemäß § 125

Abs. 1 der Bundesabgabenordnung in der Fassung vor BGBl. I Nr. 96/2020 ermittelter Einheitswert

165 000 Euro nicht übersteigt.

2. 2.Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen vom Einheitswert ist nur zulässig, wenn der

gemäß § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung in der Fassung vor BGBl. I Nr. 96/2020 ermittelte

Einheitswert 75 000 Euro nicht übersteigt.

3. 3.Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen ist für den Gewinn aus Weinbau nur

zulässig, wenn die selbst bewirtschaftete weinbaulich genutzte (§ 48 Abs. 1 BewG 1955) Fläche 60 Ar nicht

übersteigt. Davon unberührt bleibt die Gewinnermittlung des übrigen Betriebes.

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. 1 Z 6 lit. c, BGBl. I Nr. 96/2020)

8. (6)Zur Ermittlung von Werbungskosten können vom Bundesminister für Finanzen Durchschnittssätze für

Werbungskosten im Verordnungswege für bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen nach den jeweiligen
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Erfahrungen der Praxis festgelegt werden.
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§ 124 BAO 3. Führung von Büchern und Aufzeichnungen, Belegerteilungsverpflichtung

§ 124.

Wer nach dem Unternehmensgesetzbuch oder anderen gesetzlichen Vorschriften zur Führung und Aufbewahrung von

Büchern oder Aufzeichnungen verpPichtet ist, hat diese VerpPichtungen auch im Interesse der Abgabenerhebung zu

erfüllen.
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§ 125 BAO

1. (1)Soweit sich eine Verpflichtung zur Buchführung nicht schon aus § 124 ergibt, sind Unternehmer für einen land-

und forstwirtschaftlichen Betrieb oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), dessen Umsatz (Abs. 2) in zwei

aufeinander folgenden Kalenderjahren jeweils 700 000 Euro überstiegen hat, verpflichtet, für Zwecke der

Erhebung der Abgaben vom Einkommen Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen

regelmäßig Abschlüsse zu machen. Als Unternehmer im Sinn dieser Bestimmung gilt eine Gesellschaft, bei der die

Gesellschafter als Mitunternehmer im Sinn der einkommensteuerlichen Vorschriften anzusehen sind, auch dann,

wenn ihr umsatzsteuerrechtlich keine Unternehmereigenschaft zukommt; diesfalls sind die Umsätze des

Gesellschafters maßgeblich, dem die Unternehmereigenschaft zukommt.

2. (2)Umsätze im Sinne des Abs. 1 sind solche gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 UStG 1994 zuzüglich der Umsätze aus im

Ausland ausgeführten Leistungen. Keine Umsätze sind jedoch nicht unmittelbar dem Betriebszweck oder dem

Zweck des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes dienende Umsätze

1. 1.die unter § 6 Abs. 1 Z 8 und 9 und § 10 Abs. 2 Z 3 UStG 1994 fallen oder – wären sie im Inland ausgeführt

worden – fallen würden,

2. 2.aus Geschäftsveräußerungen im Sinn des § 4 Abs. 7 UStG 1994,

3. 3.die bei der Erzielung von Entschädigungen im Sinn des § 32 Abs. 1 Z 1 EStG 1988 ausgeführt werden und

4. 4.aus besonderen Waldnutzungen im Sinn der einkommensteuerrechtlichen Vorschriften.

3. (3)Sind die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt, tritt die Verpflichtung nach Abs. 1 mit Beginn des darauf

zweitfolgenden Kalenderjahres ein, sofern sie nicht gemäß Abs. 4 aufgehoben wird. Eine nach Abs. 1 eingetretene

Verpflichtung erlischt, wenn die dort genannte Grenze in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren nicht

überschritten wird, mit Beginn des darauffolgenden Kalenderjahres.

4. (4)Macht der Unternehmer glaubhaft, dass die Grenze des Abs. 1 nur vorübergehend und auf Grund besonderer

Umstände überschritten worden ist, hat das Finanzamt, dem die Erhebung der Einkommensteuer oder

Körperschaftsteuer oder die Feststellung der Einkünfte (§ 188) des Unternehmers obliegt, auf Antrag eine nach

Abs. 3 eingetretene Verpflichtung aufzuheben.

5. (5)Bei einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb braucht sich die jährliche Bestandsaufnahme nicht auf das

stehende Holz zu erstrecken. Dies gilt sowohl in Fällen einer steuerlichen Buchführungspflicht nach Abs. 1 und

§ 124 als auch im Fall einer freiwilligen Buchführung. Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung

bestimmen, welche besonderen Zusammenstellungen, Verzeichnisse und Register von buchführenden Land- und

Forstwirten für steuerliche Zwecke zu führen sind.
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§ 126 BAO

1. (1)Die Abgabepflichtigen und die zur Einbehaltung und Abfuhr von Abgaben verpflichteten Personen haben jene

Aufzeichnungen zu führen, die nach Maßgabe der einzelnen Abgabenvorschriften zur Erfassung der

abgabepflichtigen Tatbestände dienen.

2. (2)Insbesondere haben Abgabepflichtige, soweit sie weder nach §§ 124 oder 125 zur Führung von Büchern

verpflichtet sind, noch ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher führen und soweit Abgabenvorschriften nicht

anderes bestimmen, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen und Ertrag ihre Betriebseinnahmen

und Betriebsausgaben aufzuzeichnen und zum Ende eines jeden Jahres zusammenzurechnen.

3. (3)Abs. 2 gilt sinngemäß für die Ermittlung der nicht endbesteuerten Einkünfte aus Kapitalvermögen, der

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und der sonstigen Einkünfte.

4. (4)Empfänger von freigebigen Zuwendungen im Sinne des § 4a EStG 1988 haben über diese Aufzeichnungen zu

führen. Bestätigungen der Kasseneingänge von freigebigen Zuwendungen stellen Belege im Sinne des § 132 dar.
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